Kfz-INNUNG UNTERFRANKEN KFZ-INNUNG

SANDACKER 10

97076 WURZBURG UNTERFRANKEN

Unterlagen fiir Genehmigungsverfahren

Antrag

D AU- |:| AUK- D SP- . GAP/GSP-Genehmigung

Vom Betrieb einzureichende Unterlagen (rot hinterlegte Felder)
. Nachweis Uber die Eintragung in die Handwerksrolle
Gewerbeanmeldung

Polizeiliches Fihrungszeugnis des Antragstellers (dieser kann der Betriebsinhaber bzw. zur
Vertretung berufene Personen sein, z.B. Geschaftsfiihrer)

Polizeiliches Flhrungszeugnis aller verantwortlichen, unterschriftsberechtigten Personen
Hinweis: Diese Unterlagen dirfen nicht alter als ein halbes Jahr sein

Kopie der Meisterbriefe der verantwortlichen, unterschriftsberechtigten Person(en)
Kopie des Gesellenbriefes der Fachkraft/-krafte

Kopien der gultigen Teilnahmebescheinigungen an den Lehrgéngen fur Meister und
Gesellen im beantragten Genehmigungsverfahren

Kopie einer gultigen Fahrerlaubnis der Klasse C/CE einer durchfihrenden Person
Musterausdruck eines Prifnachweises

Nachweis Uber den Bezug des Verkehrsblattes oder einer einschlagigen, anerkannten
Fachzeitung (z.B. ,kfz-betrieb*). Hinweis: Die Fachzeitschrift ,kfz-betrieb”
(offizielles Fachorgan des ZDK) kann dber uns bestellt werden

Freistellung von der Staatshaftung (bitte die beiliegenden Vordrucke
~Freistellungserklarung des Antragstellers flr das Land Bayern“ sowie die

~versicherungsbestéatigung“ verwenden)

Auszug aus dem Verkehrszentralregister (nur bei SP- und GSP; GAP-Beantragungen) fir alle
verantwortlichen, unterschriftsberechtigten Personen (Antragsteller und Meister)

H B E N EEEEENm

Ein Nachweis Uber den Bezug der aktuellen StVZO-Fassung mit den dazugehdrigen
Richtlinien (erhalten die Mitgliedsbetriebe automatisch von uns)

muss im Rahmen der Vor-Ort-Priifung vorgelegt werden

Hinweis: Nichtmitglieder kbnnen die jeweils aktuelle Fassung bei uns bestellen.

D Sonstige Unterlagen:

Stand 42024

Telefon: 0931/27991-0

eMail: info@kfz-innung-ufr.de
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» FAX-Bestellung 09 31 / 27 99 1-40 <

Wichtiger Hinweis

Bitte beantragen Sie bei Ihrem zustandigen Einwohnermeldeamt fir
die Durchfiihrung von:

Abgasuntersuchung (AU)
Abgasuntersuchungen Motorrader (AUK)
Sicherheitsprifung (SP)
Gassystemeinbaupriifung (GSP)
Gasanlagenprufung (GAP)

das Flihrungszeugnis

Belegart ,,0“

far den Betriebsinhaber / GF, sowie fir die hierfiir verantwortliche(n)
Person(en) - Meister.

Das Flhrungszeugnis soll vom Bundesamt fir Justiz , direkt an
folgende Adresse geschickt werden:

Kfz-Innung Unterfranken
Sandacker 10
97076 Wiirzburg

Das Fihrungszeugnis der Belegart ,0“ wird direkt vom
Bundesamt fir Justiz an die Kfz-Innung Unterfranken gesandt und
nicht dem Antragsteller persoénlich ausgehandigt.

Telefon: 0931 / 27991-0

eMail: info@kfz-innung-ufr.de




Antrag
auf Anerkennung von Kraftfahrzeugwerkstatten zur Durchfiihrung von
Gasanlagenpriifungen (GAP) oder Gassystemeinbaupriifungen (GSP)

nach§ 41a in Verbindung mit Anlage XVII und XVlla StVZO

A2\ KFZ-INNUNG

o

F=1 ) |NTERFRANKEN

Korperschaft des o6ffentlichen Rechts
Sandacker 10
97076 Wiirzburg

Telefon: 0931 27991-0
Fax: 0931 27991-40
E-Mail: info@kfz-innung-ufr.de

Firmenstempel

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:




Erlauterungen zum Ausfiillen des Antrages

Das Original des Antrages ist bei der Kfz-Innung Unterfranken einzureichen.

Ihre Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter:
https://www.kfz-innung-ufr.de/datenschutzerklaerung.htmi

Zu Ziffer 1
Hier die Anschrift des Hauptbetriebes eintragen.

Zu Ziffer 1.1

Sofern eine Zweigstelle oder ein Nebenbetrieb besteht, flr
die mit diesem Antrag eine Anerkennung zur Durchfihrung
der GSP oder GAP beantragt werden soll, ist diese/r hier
einzutragen. Falls mehr als ein/e Zweigstelle/Nebenbetrieb
besteht, ist jeweils ein weiterer gesonderter Antrag zu
stellen.

Zu Ziffer 1.2

Hier ist einzutragen, mit welchem Handwerk (i.d R.
Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk) der Betrieb in der
Handwerksrolle eingetragen ist. Darliber hinaus ist der Sitz
der Handwerkskammer anzugeben, bei der die
Rolleneintragung besteht.

Zu Ziffer 1.3 /1.4

Fir den Antragsteller oder bei juristischen Personen, die
nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen
Personen (Betriebsinhaber oder z. B. Geschéftsfihrer), ist
ein Flhrungszeugnis der Belegart "O" zu beantragen
(i. d. R. Einwohnermeldeamt/Meldestelle). Sofern das
Flhrungszeugnis beantragt wurde, aber noch nicht vorliegt,
wird die Ubersendung durch das Bundesamt fiir Justiz
abgewartet. Entsprechendes gilt fiir den Fahreignungs-
registerauszug (ehemals Verkehrszentralregisterauszug).
Hier ist die Unterlage jedoch baldmdglichst vor der
Erteilung der Anerkennung durch die jeweilige Person der
Kfz-Innung nachzureichen. Das Kraftfahrt-Bundesamt
(KBA) erteilt auf Antrag unentgeltlich Auskunft Uber die
gespeicherten Eintragungen. Eine Antragstellung ist
entweder auf dem Postweg oder online beim KBA mdoglich.

Zu Ziffer1.5/1.6

Die Versicherung muss bestatigen, dass das Risiko aus der
GSP- oder GAP-Durchfiihrung im Rahmen und im Umfang
der Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert ist. Eine
Kopie der Bestatigung ist dem Antrag beizufligen.

Zu Ziffer 2.1

Namen, Vornamen, Anschriften der fur die Durchfiihrung
der GSP oder GAP verantwortlichen Personen sind
aufzufihren und von den verantwortlichen Personen
unterschreiben zu lassen. Auch fiir die verantwortlichen
Personen sind Flihrungszeugnisse zu beantragen.

Zu Ziffer 2.2

Die verantwortlichen Personen missen eine erfolgreich
abgeschlossene Meisterausbildung in den unter der
Nummer 2.4.2 Anlage XVlla StVZO genannten Berufen
besitzen. Die entsprechenden Qualifikationen sind
anzugeben und Nachweise sind beizufiigen.

Darliber hinaus sind die Schulungsbescheinigungen Gber
die erfolgreich absolvierten GSP- oder GAP-Schulungen
(Erst- bzw. Wiederholungsschulung) beizufligen.

Zu Ziffer 3

Auch fir die zur Durchfihrung der GSP oder GAP
eingesetzten Fachkrafte und GPB sind die Qualifikationen
(Nr. 2.4.1 Anlage XVlla StVZO) anzugeben und Nachweise
Uber die Qualifikationen sowie die erfolgreich absolvierten
GSP-/GAP-Schulungen aufzufihren und beizufiigen. Die
Funktion des GPB kann auch von Fachkraften zur
Durchfihrung der GSP oder GAP (ibernommen werden.
Selbstverstandlich kénnen auch verantwortliche Personen
die Funktion des GPB libernehmen; in diesem Fall sind der
Name und die Qualifikation der verantwortlichen Person
aufzufiihren. Nichtzutreffendes (Fachkraft/GPB) ist zu
streichen.

Zu Ziffer 4.1

Es ist zu bestatigen, dass die Beschaffenheit und
Ausstattung der Werkstatt (Hauptbetrieb oder Zweig-
stellenbetrieb) den Anforderungen der Anlage Vllid StvZO
entspricht. Die Anschrift der Werkstatt ist anzugeben. Falls
bei einer spateren Uberprifung durch die anerkennende
Kfz-Innung festgestellt wird, dass hier unzutreffende
Angaben gemacht wurden, kann die Anerkennung fur die
entsprechende Werkstatt entzogen werden.

Zu Ziffer 4.2

Bezlglich der einschlagigen Vorschriften gelten die
Erlduterungen zu 4.1 hier analog.

Zu Ziffer 5

Vom Antragsteller ist nachzuweisen, dass eine laufend
fortzusetzende Dokumentation der Betriebsorganisation
erstellt ist, die interne Regeln enthadlt und durch die
sichergestellt wird, dass die GSP oder GAP
ordnungsgeman durchgefiihrt wird (AUK Plus).

Das EDV-Hilfsmittel AUK Plus muss bei der Betriebs-
begehung durch den Innungsbeauftragten Uberprift
werden. Die Anerkennung wird erst erteilt, wenn AUK Plus
von der Innung bzw. dem Beauftragten tberprift wurde.
Zum Zeitpunkt der Anerkennung mussen mindestens die
verantwortlichen Personen, Fachkrafte sowie der GPB in
AUK Plus aufgefiihrt und die erforderlichen Schulungen
absolviert und Wiederholungsschulungen geplant sein.

Zu Ziffer 6

Gasanlagenprufungen (GAP) dirfen seit dem Jahr 2022
nur noch in einem akkreditierten System durchgefuhrt
werden. Dazu muss der Antragsteller fir seine
Betriebsstatte entweder nachweisen, dass er selbst eine
Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17020 besitzt oder
dass sich die Betriebsstatte dem Qualitditsmanagement-
system der Inspektionsstelle des Kfz-Handwerks
angeschlossen hat und die Anforderungen dafiir erfillt.

Zu Ziffer 7

Hier ist anzugeben, ob die Anerkennung auf die
Durchfihrung der GAP eingeschrankt werden soll. In
diesem Fall ist das Wort "nicht" zu streichen.
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Antrag auf Anerkennung zur Durchfiihrung der

")

L]

Gassystemeinbauprifung (GSP)
Gasanlagenpriifung (GAP)

Fortsetzung Ziffer 1

1.

Name und Sitz der/des Antragsteller/s™")

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Sitz von Zweigstelle oder Nebenbetrieb fiir die/den
der Antrag gestellt wird.”

Fir die GSP-/GAP-Anerkennung ist der Betrieb mit
dem in Nummer 2.4.2 Anlage XVlla StVZO genannten

-Handwerk”

in der Handwerksrolle bei der Handwerkskammer

eingetragen.

Bescheinigung der ortlich
Handwerkskammer ist beigefiigt.”

zustandigen

Das Fiihrungszeugnis der/des™ Antragsteller/s™ bzw.
der zur Vertretung berufenen Person/en™ nach den
Vorschriften des Bundeszentralregistergesetzes zur
Vorlage bei der fur die Anerkennung zustandigen

Stelle
|:| ja? |:| nein”

liegt vor:

ist beantragt: Dja” Dnein*>

Der Auszug aus dem Fahreignungsregister flr
den/die™ Antragsteller bzw. fir die zur Vertretung

berufene/n Person/en™

liegt vor: |:|ja'> Dnein'>

ist beantragt: |:|ja'> |:|nein'>

Der Antragsteller bestatigt, dass fiur die mit der
Durchfihrung der GSP oder GAP betrauten
verantwortlichen Personen und Fachkrafte eine
ausreichende Haftpflichtversicherung zur Deckung
aller im Zusammenhang mit der Prufung
entstehenden Anspriiche besteht, dieses nachweist

und erklart, dass er diese Versicherung
aufrechterhalten wird.

Nachweis uber Haftpflichtversicherung nach Nummer
2.8 Anlage XVlla StVZO:

|:| ja? |:| nein’

liegt vor:

*) Zutreffendes ankreuzen
**) Nichtzutreffendes streichen/bzw. Fehlendes eintragen

1.6

Der Antragsteller stellt das Land, in dem er tatig wird,
von allen Anspriichen Dritter wegen Schaden frei,
die in Zusammenhang mit der GSP oder GAP von
ihm oder den von ihm beauftragten verantwortlichen
Personen oder Fachkraften verursacht werden,
bestatigt den Abschluss einer entsprechenden
Versicherung und erklart, dass er diese
Versicherung aufrechterhalten wird.

Nachweis Uber Haftpflichtversicherung nach

Nummer 2.9 Anlage XVlla StVZO:

|:|ja*) |:| nein”

liegt vor:

Verantwortliches Personal

2.1

Namen der fur die Durchfiihrung der GSP oder GAP
verantwortlichen Personen:

Name, Vorname, Anschrift, Unterschrift

Das Fuhrungszeugnis nach den Vorschriften des
Bundeszentralregistergesetzes zur Vorlage bei der
fur die Anerkennung zustandigen Stelle

liegt vor: |:| ja? |:| nein”
ist beantragt: |:| ja? |:| nein’
Der Auszug aus dem Fahreignungsregister
liegt vor: Dja*) |:| nein”
ist beantragt: |:| ja? |:| nein’

Name, Vorname, Anschrift, Unterschrift

Das Fihrungszeugnis nach den Vorschriften des
Bundeszentralregistergesetzes zur Vorlage bei der
fur die Anerkennung zustandigen Stelle

liegt vor: Dja*) Dnein*)
ist beantragt: I:lja*) |:|nein*)

Der Auszug aus dem Fahreignungsregister

liegt vor: Dja*) Dnein*)
ist beantragt: Dja*) |:|nein*>
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Fortsetzung Ziffer 2 4. Vorhandene Voraussetzungen

2.2 Die verantwortliche/n Person/en hat/haben die nach 4.1 Beschaffenheit und Ausstattung
Nummer 2.4 Anlage XVlla StVZO geforderte Die Beschaffenheit und Ausstattung der Werkstatt
Qualifikation. Nachweise sind beigefigt: (Hauptbetrieb/Zweigstellenbetrieb)”, fiir die der

Antrag gestellt wird, entspricht den Vorschriften der
Anlage VlIid StVZO:

Name Qualifikation |:| . e
ja? |:| nein’

Name Qualifikation

Die genannten Personen haben an einer Anschrift der Werkstatt
Erst-/Wiederholungsschulung™  nach Nummer 4.2 Einschlagige Vorschriften

25iV.m. Nr.7 Anlage XVlla StVZO erfolgreich P . . .
- - ~ 4.2 .1 Die fiir die GSP und GAP einschlagigen Vorschriften
teilgenommen. . Bescheinigung/en - der Schulungs der StVZO und die dazu gehdrenden Richtlinien in

statte/n is/sind beigefugt: der jeweils gliltigen Fassung liegen vor:

Dja*) |:| nein”
4.2.2 Das Verkehrsblatt - Amtsblatt des Bundesminis-
teriums fur Digitales und Verkehr - oder die fachlich

einschlagigen Ausziige, die fiir die Durchfiihrung
der GSP und GAP erforderlich sind, aus dem

Name, Datum der Erst-/Wiederholungsschulung™

Name, Datum der Erst-/Wiederholungsschulung™

Verkehrsblatt, wenn sie von Dritten, die sich zur

3. Andere zur Durchfihrung der GAP friihzeitigen und vollstandigen Lieferung gegeniiber
eingesetzte Fachkrafte, einschlieflich den Werkstatten verpflichten, ausgegeben worden
des GAP-Beauftragten (GPB) sind, liegen vor:

- .
Die fur die Durchfihrung der GAP angestellte/n |:|Ja |:| nem
Fachkraft/krafte und des/der GP-Beauftragten haben 4.2.3 Technische Daten und Prifanleitungen der
die nach Nummer 2.4 Anlage XVlla StVZO geforderte Fahrzeug- oder Gasnachristsystemhersteller firr die
Qualifikation. Nachweise sind beigeflgt: Fahrzeuge, an denen GSP oder GAP durchzufiihren

sind, liegen vor:

- e -~ -
Name (Fachkraft/GPB™  Qualifikation |:|Ja |:| nein

5. Dokumentation

Name (Fachkraft/GPB™  Qualifikation

Die Dokumentation nach Nummer 2.7 Anlage XVlla

Die Fachkrafte und der GPB haben an einer StVZO ist beigefiigt.
Erst-/Wiederholungsschulung nach Nummer
2.5i.V.m. Nummer 7 Anlage XVlla StVZO erfolgreich )
teilgenommen. Bescheinigung/en der Schulungs- 6. Nachweis QM-System
statte/n ist/sind beigefugt:
Der Betrieb
Name - hat eine eigene Akkreditierung nach

DIN EN ISO/IEC 17020: [ ja [ ]nein

- ist dem QMS der Inspektionsstelle des Kfz-
Handhandwerks angeschlossen und erfiillt die
Name Anforderungen: Dja |:| nein

Datum der Erst-/Wiederholungsschulung™

Datum der Erst-/Wiederholungsschulung™ Vo EBEEUIRRANTE Sal AnEre i Lig)

Die Anerkennung soll auf die Durchfiihrung der GAP
nicht™ beschrankt werden.

8. Ich/Wir™ verpflichte/n™ mich/uns™,
Anderungen, die die Anerkennungsvoraus-
setzungen betreffen, der Anerkennungsstelle
unaufgefordert und unverziiglich mit-zuteilen.

Ort: , den 20

*) Zutreffendes ankreuzen
**) Nichtzutreffendes streichen/bzw. Fehlendes eintragen Unterschrift/en™ der/des™ Antragsteller/s™
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Anlage zum Antrag auf Anerkennung von Kfz-Werkstatten zur Durchfiihrung von
Gasanlagenpriifungen (GAP) oder Gassystemeinbaupriifungen (GSP) nach § 41a
in Verbindung mit Anlage XVII und XVila StvVzO

Der Antragsteller

Firmenstempel

v’ bestitigt, dass fir das mit der Durchfiihrung der Untersuchung nach § 41a in Verbindung mit
Anlage XVlla StVZO beauftragte Personal eine ausreichende Haftpflichtversicherung zur
Deckung aller im Zusammenhang mit den Untersuchungen entstehenden Anspriichen besteht,
weist dies auf Verlangen nach und erklart, dass er diese Versicherung aufrecht erhalten wird.

v’ stellt das Bundesland Bayern von allen Anspriichen Dritter wegen Schiden frei, die im Zusam-
menhang mit den Untersuchungen nach § 41a in Verbindung mit Anlage XVlla StVZO von ihm
oder dem von ihm beauftragten Personal verursacht werden, und bestatigt den Abschluss
einer entsprechenden Versicherung, weist dies auf Verlangen nach und erklart, dass er diese
Versicherung aufrecht erhalten wird. Er erklart, diese Versicherung im Rahmen einer Prifung
den befugten Personen auf Verlangen nachzuweisen.

v’ erklart, dass ihm bekannt ist, dass die Kfz-Innung Unterfranken selbst priifen oder durch von
ihr bestimmte sachverstandige Personen oder Stellen prifen lassen kann, ob die
Voraussetzungen fir die Anerkennung noch gegeben sind, die GAP/GSP ordnungsgemaR
durchgefliihrt wird und die sich sonst aus der Anerkennung oder den Nebenbestimmungen
ergebende Pflichten erflillt werden.

v’ erklart, dass ihm bekannt ist, dass die mit der Prifung beauftragten Personen befugt sind,
Grundstlicke und Geschaftsraume des Inhabers der Anerkennung wahrend der Geschafts- und
Betriebszeiten zu betreten, dort Prifungen und Besichtigungen vorzunehmen und die
vorgeschriebenen Aufzeichnungen einzusehen.

v erklart, dass ihm bekannt ist, dass er diese MaRnahmen zu dulden, soweit erforderlich die
beauftragten Personen dabei zu unterstlitzen und auf Verlangen die vorgeschriebenen
Aufzeichnungen vorzulegen hat. Er hat die Kosten der Prifung zu tragen.

(Ort, Datum) (Firmenstempel, Unterschrift)

lhre Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter:
https://www.kfz-innung-ufr.de/datenschutzerklaerung.html




Versicherungsbestatigung fiir technische Fahrzeugpriifungen nach der StVZO
Betriebshaftpflichtversicherung

Versicherungsnehmer:
(Firmenname und Anschrift)

Nummer der Betriebshaftpflichtversicherung:

Hiermit wird bestéatigt, dass im Rahmen und Umfang der o. g. Betriebshaftpflichtversicherung
Versicherungsschutz fir die gesetzliche Haftpflicht aus der Durchfiihrung von

Abgasuntersuchung an Kraftfahrzeugen (AU) gemal® § 29 i. V. m. Anlage VIl und Vlllc StVZO

Abgasuntersuchung an Kraftradern (AUK) gemaR § 29 i. V. m. Anlage VIII und Vllic StVZO

Sicherheitsprifung (SP) an Kraftfahrzeugen gemaf3 § 29 i. V. m. Anlage VIII und Vlllc StVZO

Gasanlagenpriufung (GAP) gemalR § 41ai. V. m. Anlage XVlla StVZO

Gassystemeinbauprifung (GSP) gemall § 41ai. V. m. Anlge XVlla StVZO

Priifung der Fahrtschreiber und Kontrollgerate gemaRk § 57b StVZO i. V. m. Anlage XVIII und

XVIld StvzO

besteht. Die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen fiir Personen- und Sachschaden aus
der Durchflihrung von AU, AUK, SP, GAP, GSP sowie der Priifung der Fahrtschreiber und Kontroll-
gerate betragen im Rahmen der Versicherungssummen des Betriebshaftpflichtvertrages

EUR fur Personenschaden und

EUR flir Sachschaden je Versicherungsfall und Versicherungsjahr.

Eingeschlossen ist hierbei - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer durch
Freistellungserklarung gegeniiber dem jeweiligen Bundesland sowie den am Anerkennungs-
verfahren beteiligten Stellen Ubernommene gesetzliche Haftpflicht aus der Durchfihrung der
jeweiligen technischen Fahrzeugpriifungen.

Der Versicherer verzichtet auf Riickgriffsanspriiche gegen die jeweilige Kfz-Innung als aner-
kennende Stelle bei fahrldssigen Handlungen oder Unterlassungen der Kfz-Innung oder ihren
Mitarbeitern im Rahmen des Anerkennungsverfahrens zur Durchfiihrung von technischen Fahr-
zeugprifungen.

(Ort, Datum) (Stempel u. Unterschrift des Versicherungsunternehmens)

Ihre Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter:
https://www.kfz-innung-ufr.de/datenschutzerklaerung.html




StraBenverkehrszulassungsordnung (StVZO) und Verkehrsblatt/Fachzeitschrift

Voraussetzung fur die Anerkennung zur Durchfiihrung der Abgasuntersuchung ist, dass die StVZO aktuell im Betrieb
vorliegt. Des Weiteren muss regelmaRig das Verkehrsblatt oder eine entsprechende Fachzeitschrift bezogen werden.

Zwingend erforderlich: StraRenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Abonnement:
Fa. Reichinger
Buch- u. Zeitschriften-Vertrieb

StraRenverkehrszulassungsordnung (StVZO) Friedrichftr. 3

gem. § 29 i. V. m. Anlage VIl u. Vllic StVZO 90408 Niirnberg
Tel.: 0911 356942
oder

Link auf dem Desktop lhres PC’s in der Werkstatt:
www.gesetze-im-internet.de

e i i i, i i iy . . i e e e e e e . e i . . e . i . .

Entweder: Verkehrsblatt...

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstr. 14
VerkEherIatt 44287 Dortmund
reiner Gesetzestext Tel.: 0231 128047

www.verkehrsblatt.de

...oder: eine der folgenden Fachzeitschriften

Lieferung durch:
Vogel Business Media GmbH & Co. KG

Fachzeitschrift Berechnung durch:
Kfz-Betrieb GFK mbH
Sandacker 10
97076 Wiirzburg
. . Krafthand Verlag Walter Schulz GmbH
Fachzeitschrift

Walter-Schulz-Str. 1

Krafthand 86825 Bad Wérishofen
Tel.: 08247 3007-0

www.krafthand.de

hzeitschrif Schlltersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Fachzeitschritt Hans-Bockler-Allee 7
Auto-Motor-Zubehor | 30173 Hannover

Tel.: 0511 8550-0

www.amz.de

Fachzeitschrift Springer Fachmedien Miinchen GmbH

Auto-Service-Praxis Aschauer Str. 30
81549 Minchen
Tel. 089 203043-1500

Fachzeitschrift www.autoservicepraxis.de
www.autohaus.de
Autohaus
Verlag Kaufhold GmbH
Fachzeitschrift Philipp-Nicolai-Weg 3
. 58313 Herdecke
Freie Werkstatt Tel.: 02330 918311

www.verlag-kaufhold.de




Copyright: Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (TAK), Bonn — Stand 02/2021

bitte erste Seite per Fax an 0228/9127-6666 oder gescannt an vertrieb@auek-plus.de

AUK Plus — Software-Servicevertrag

zwischen der

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) Franz-Lohe-Str. 19, 53129 Bonn

nachfolgend TAK genannt und

Firma/Stralke/PLZ/Ort Firma/Strale/PLZ/Ort

Firmenbezeichnung und Anschrift Rechnungsanschrift, falls abweichend

nachfolgend Kunde genannt, wird gemaf den beigefiigten Vertragsbedingungen ein Software-Servicevertrag geschlossen.

Die Kundendaten lauten:

Anerkennungsnr.:

Telefonnummer: Fax-Nr.:

E-Mail-Adresse:

Innungsmitglied: [ ] nein [ _]ja, in Innung:

Kontaktperson: [_] Geschiftsfiihrer [ | AU-Beauftragter [ | GAS-Beauftragter
Name, Vorname:

Kommunikationsdaten nur fiir die Ubermittlung der Lizenzdatei (E-Mail) und des zugehérigen Kennwortes (SMS / FAX) :

E-Mail-Adresse:
Nummer Mobiltel.: alternativ Fax-Nr.:

Leistungsumfang: AUK Plus inklusive Lizenz fiir jeweils bestellte Module (Modul AU/ Modul GAS),
Software-Updates wahrend der Vertragslaufzeit und telefonischer Hilfsdienst (Hotline)
gemal den Vertragsbedingungen. Datenabgleich mit der Zentralen Datenbank des
Bundesinnungsverband des Kfz-Handwerks (BIV).

Preise: Modul AU: 79,-- € jahrlich fur Innungsmitglieder’ (109,-- €* Nichtinnungsmitglieder)

Modul GAS: 59,-- €* jahrlich fiir Innungsmitglieder! (89,-- €* Nichtinnungsmitglieder)

“alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
"Innungsmitglieder sind Kfz-Betriebe, die Mitglied in einer Kraftfahrzeuginnung sind, die der
Verbandsorganisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes angehort.

Hiermit bestelle ich die Lizenz fiir folgende(s) AUK Plus Modul(e):

[ ] Modul AU [ ] Modul GAS (GAP/GSP)

Die nachstehenden allgemeinen Vertragsbedingungen des Software Servicevertrages habe ich
zur Kenntnis genommen.

Datum / Ort Unterschrift Vorname, Name in Druckbuchstaben
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Hinweise zu lIhrer Bestellung

Die Software AUK Plus ersetzt die bisherigen Programme AU Plus, GAP Plus und spater auch SP Plus. Die
Programme sind nun einzelne Programmmodul innerhalb von AUK Plus. Der Kunde kann jedes Modul einzeln
bestellen. AUK Plus wird nach den benétigten Modulen lizenziert.

Freischaltung:

Preise:

Innungsmitglieder:

Bestellbare Module:

Lizenzierung:

Die Ubermittlung der Freischaltung erfolgt aus Sicherheitsgriinden Uber verschiedene
Wege. Die TAK versendet eine Lizenzdatei per E-Mail und ein Kennwort via SMS,
alternativ per Fax, an eine feste Kontaktperson im Hause des Kunden. Die hier aufgefuhrte
E-Mail-Adresse wird ausschlieRlich fiir die Ubermittlung der Lizenzdatei und fiir fachliche
Ruckmeldungen an den Betrieb bzgl. unplausibler Daten verwendet. Die Nummer des
Mobiltelefons, alternativ der hier genannten Faxnummer, wird ausschlieflich fir die
Ubermittlung des Kennworts genutzt

Fur Bestellungen und Vertragsverlangerungen ab dem 01.07.2021 gelten folgende
Entgelte:

Modul AU: 79,-- € jahrlich far Innungsmitglieder1
109,-- €* jahrlich fir Nichtinnungsmitglieder

Modul GAS:  59,-- €* jahrlich fir Innungsmitglieder1
89,-- € jahrlich fur Nichtinnungsmitglieder

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bereits geleistete Zahlungen von bestehenden AU Plus Servicevertragen werden
angerechnet. D.h. Sie kénnen ohne Mehrkosten von AU Plus auf AUK Plus umsteigen.

Innungsmitglieder sind Kfz-Betriebe, die Mitglied in einer Kraftfahrzeuginnung sind, die der
Verbandsorganisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes angehért.

Modul AU:

- Verwaltung von Abgasuntersuchungen

- Verwaltung der Priifmittel (Abgastester)

- Verwaltung der Ausgabe von Feinstaubplaketten

- Ubernahme von Abgasuntersuchungen aus kompatiblen AU-Testern Ulber den
Importagenten (weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.auek-plus.de)

Modul GAS:
- Verwaltung der Gasanlagenprifungen und Gassystemeinbauprifungen

Gemeinsame Module und Funktionen: (immer enthalten)

- Datenabgleich mit der Zentralen Datenbank des Bundesinnungsverband des Kfz-
Handwerks (BIV)

- Verwaltung der Personen (Inspektoren und Fachkrafte)

- Siegel- und Plakettenverwaltung

- interne Revision

- Fahrzeugdatenbank Gber alle Module

AUK Plus wird je Betriebsstatte mit einer Anerkennungsnummer und
verwendeten Modulen lizenziert. Die Software darf innerhalb einer Betriebsstatte von
beliebig vielen Personen, auch gleichzeitig, verwendet werden. Rein technisch darf aber
nur eine Installaton vorhanden sein. Soll AUK Plus von mehreren
Arbeitsplatzen verwendet werden, so muss es auf einem gemeinsam zuganglichen Server
installiert werden.
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Leistungsumfang:

Laufzeit:

Voraussetzungen:

Ablauf:

Datenweitergabe:

Die TAK stellt die AUK Plus-Software mit den lizenzierten Modulen zum Download
bereit. Wahrend der Laufzeit des Software-Servicevertrages stehen
dem Kunden die notwendigen Updates der AUK Plus-Software kostenlos zur
Verfligung. Die TAK betreibt einen Server fiir den Datenaustausch zwischen der im
Kfz-Betrieb installierten AUK Plus-Software und der Zentralen
Datenbank des Bundesinnungsverband des Kfz- Handwerks (BIV). Weiterhin
wird dem Kunden eine Hotline wahrend der Vertragslaufzeit geman
den nachstehenden Vertragsbedingungen bereitgestellt.

Die Laufzeit des Vertrages betragt ein Jahr. Der Vertrag verlangert sich jeweils um ein
weiteres Jahr, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende des Vertragsjahres schriftlich gekindigt wird. Bestand ein AU Plus
Servicevertrag, endet einmalig die Laufzeit dieses Vertrages an dem im AU Plus Vertrag
vereinbarten Vertragsende. Der bestehende AU Plus Servicevertrag wird beendet.

Eine gultige AU-, AUK-, GAP-, GSP-Anerkennung sowie der Beitritt zu dem QM-
System des Bundesinnungsverbandes des Kfz-Handwerks sind Voraussetzung fir die
Bestellung und Nutzung der AUK Plus-Software. Weitere Informationen iiber das QM-
System und dem Beitritt, erhalten sie bei ihrer zustandigen Kfz-Innung.

Hinweis: Eine Freischaltung des Programms kann von uns nur erfolgen, wenn der Kunde
von seiner zustandigen Kfz-Innung inklusive des Vermerks des Beitritts zum QM-System
in der Zentralen Datenbank eingetragen wurde.

Mit Abschluss des Servicevertrages versichert der Kunde, dass er zum Zeitpunkt der
Bestellung Uber eine gultige AU-, AUK-, GAP-, GSP-Anerkennung fir das/die bestellten
Module verfugt bzw. sich in der Anerkennung befindet und dem QM-System
beigetreten ist. Sobald die Anerkennung nicht mehr vorliegt oder der Kunde aus dem
QM-System austritt, wird der Kunde die TAK unverziglich hieriiber informieren.

AUK Plus gleicht in regelmaRigen Abstinden Daten mit der Zentralen Datenbank
ab. Dazu muss bei einer Einzelplatzinstallation an dem betreffenden PC, bei
einer Netzwerkinstallation an mindestens einem Arbeitsplatz mit Zugriff auf die
AUK Plus Installation eine Internetverbindung mit ausreichender
Geschwindigkeit vorhanden sein. Die Kommunikation mit dem Server der
Zentralen Datenbank erfolgt Uber Port 80 und 443 und darf technisch (z.B. Firewall)
nicht blockiert werden.

Bitte faxen Sie den unterschriebenen AUK Plus-Software Servicevertrag an
die oben genannte Faxnummer. Wir (bernehmen Ihre Daten anhand Ihrer
Kontrollnummer aus der Zentralen Datenbank.

Wir senden lhnen per E-Mail Ihre personliche Lizenzdatei und per SMS, alternativ
per Fax, das zugehorende Kennwort zu. Anschlielend wird lhnen eine Rechnung
zugesendet.

Wir weisen darauf hin, dass AUK Plus in regelmaRigen Abstanden folgende
Daten an die Zentrale Datenbank des Bundesinnungsverband des Kfz- Handwerks
sendet bzw. von dieser importiert. Dies sind aktuell:

- Stammdaten und Anerkennungen lhres Betriebes

- Alle Prifmittel inkl. deren Uberpriifungen und Dokumenten

- Alle Personen inkl. deren Funktionen, Schulungen und Dokumenten

- Alle durchgefihrten Prufungen (AU, AUK, GAP, GSP) inkl. der evtl. von einem
Prufmittel importierten Rohdaten (aktuell AU Nachweise vom Tester Uber ASA-
Schnittstelle)

Der Datenabgleich im Rahmen des QM-Systems des Bundesinnungsverbandes ist
weiterhin notwendig. Die (in § 2 der Vertragsbedingungen genannten) Daten werden zur
Erflllung der Voraussetzungen des QM-Systems an die Zentrale Datenbank Gbermittelt.
Beachten Sie hierzu bitte auch unseren separaten Datenschutzhinweis.
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Zentrale Datenbank:

QM-System:

In der Zentralen Datenbank des Kfz-Gewerbes werden die fiir die Durchfihrung der
amtlichen Fahrzeuguntersuchungen relevanten Daten der Kfz-Betriebe erfasst. Die
Verantwortung flr den Betrieb der Zentralen Datenbank liegt beim Bundesinnungsverband
des Kfz-Handwerks (BIV).

Nur durch das vollstdndige Einstellen der erforderlichen Daten und Nachweise in die
Zentrale Datenbank wird sichergestellt, dass auch zukiinftig die AU/AUK, die GAP und SP
in der anerkannten Werkstatt durchgefiihrt werden kann.

Der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) betreibt die
"Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks", im Rahmen dessen ein QM-System auf
Grundlage der DIN EN ISO/IEC 17020 errichtet worden ist. Grundsétzlich kénnen alle Kfz-
Werkstatten/-Unternehmen, die zukinftig hoheitliche Fahrzeuguntersuchungen/ -
prufungen selbst durchfiihren und ihren Kunden anbieten wollen, der Inspektionsstelle des
Kfz-Handwerks und somit dem QM-System des BIV beitreten.
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Allgemeine Vertragsbedingungen zum Software Servicevertrag AUK Plus

§ 1 Leistungsumfang

(1) Die TAK stellt dem Kunden die AUK Plus-Software iiber die Internetadresse www.auek-plus.de zum Download zur Verfiigung. Diese
Software dient der fir das QM-System erforderlichen Dokumentation und gleicht zu diesem Zweck Daten mit der Zentralen Datenbank des
Bundesinnungsverbandes des Kfz-Handwerks ab. Zur Nutzung dieser Software hat der Kunde einen AUK Plus-Software Servicevertrag
abzuschlieBen. Sobald das ausgefiillte und unterschriebene Bestellformular bei der TAK eingegangen ist sowie alle erforderlichen
Angaben in Verbindung mit einer gliltigen Anerkennung bzw. dem Beitritt des QM-Systems des Bundesinnungsverbandes des Kfz-
Handwerks vorliegen und gepriift worden sind, erhalt der Kunde zur Freischaltung der AUK Plus-Software eine personliche
Lizenzdatei per E-Mail sowie ein Kennwort per SMS, alternativ per Fax.

Die Kosten fir die Zurverfugungstellung samtlicher Software-Updates, welche innerhalb der Vertragslaufzeit herausgegeben werden und
online zur Verfiigung stehen, sind durch das von dem Kunden zu entrichtende Entgelt abgegolten.

(2) Die TAK stellt fur den Betrieb einen Empfangsserver fir den Datenaustausch mit der Zentralen Datenbank bereit.

(3) Die AUK Plus-Software speichert und (ibermittelt die unter §2 genannten Daten an die Zentrale Datenbank des
Bundesinnungsverbandes. Hierdurch erhalt der Kunde die Mdglichkeit die vom Bundesinnungsverband im Rahmen des QM-Systems
geforderten Daten via sicherer Internetverbindung Uber den Empfangsserver der TAK an die Zentrale Datenbank des
Bundesinnungsverbandes zu (ibermitteln. Die TAK richtet fiir die Ubertragung der Daten aus der AUK Plus-Software
leistungsfahige, sichere und hoch verfligbare Systeme ein. Einschrankungen durch Wartungsarbeiten o. &. sind geringfligig aber
unvermeidbar. Wartungsarbeiten werden mdglichst dann vorgenommen, wenn mit Beeintrachtigungen am Wenigsten zu rechnen ist; sie
werden nach Méglichkeit angekiindigt. Die Systeme werden nachts zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr gesichert. Eine Ubertragung von
Daten ist wahrend der Datensicherung nicht méglich.

(4) Der Kunde kann Supportanfragen per Telefon, Telefax, E-Mail und schriftlich an den Support richten. Wahrend der Laufzeit des Software-
Servicevertrages hat der Kunde Zugang zu einem telefonischen Hilfsdienst (Hotline) fir programmbezogene technische Fragen. Dieser
Dienst beinhaltet auch die Méglichkeit, sofern sich der Kunde und der Support-Mitarbeiter darauf geeinigt haben, Daten zur Analyse an die
TAK zu senden. Diese Daten umfassen die Konfiguration, Logfiles und die Bewegungsdaten der AUK Plus Software. Die Hotline ist, mit
Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in NRW, besetzt von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Der telefonische Support wird nur fiir die jeweils aktuelle Programmversion von der AUK Plus-Software geleistet.

§ 2 Datenerhebung, Datenweitergabe

(1) Zur Erfullung der in §1 genannten Vertragszecke werden folgende Daten in regelmafRigen Abstanden mit der Zentralen Datenbank des
Bundesinnungsverbandes abgeglichen.

- Stammdaten und Anerkennungen lhres Betriebes.

- Alle Priifmittel inkl. deren Uberpriifungen und zugeordneten Dokumenten.

- Alle Personen inkl. deren Schulungen und zugeordneten Dokumenten.

- Alle durchgefiihrten Priifungen (AU, AUK, GAP, GSP) inkl. der evtl. von einem Prifmittel importierten Rohdaten
(aktuell AU Nachweise vom Tester (iber ASA-Schnittstelle).

(2) Erganzend zu den im Absatz 1 genannten Daten tUbernimmt die TAK die Anerkennungen, Firmierung und Adresse des Betriebes aus der
Zentralen Datenbank. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden in regelmafRligen Absténden von der TAK mit der
Zentralen Datenbank abgeglichen.

8 3 Laufzeit des Vertrages

(1) Der Vertrag beginnt mit schriftlicher Bestatigung an den Kunden. Ein bestehender AU Plus Servicevertrag wird im gegenseitigen
Einvernehmen der Parteien mit erfolgreicher Umstellung auf diesen Vertrag sowie Freischaltung des jeweiligen Moduls beendet.

(2) Die Laufzeit des Vertrages betragt ein Jahr. Bestand ein AU Plus Servicevertrag und wurde dieser nach Absatz 1 beendet, endet die Laufzeit
dieses Vertrages einmalig an dem im AU Plus Vertrag vereinbarten Vertragsende. Der Vertrag verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr,
wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Vertragsjahres schriftlich gekiindigt wird.

(3) Die Laufzeit des Vertrages endet mit sofortiger Wirkung, wenn der Kunde nicht mehr iber eine gtiltige AU-, AUK-, GAP-, GSP-Anerkennung
verfugt oder nicht mehr Mitglied im QM-System des Bundesinnungsverbandes des Kfz-Handwerks ist. Der Datenaustausch mit der
Zentralen Datenbank wird in diesem Fall von der TAK gesperrt.

(4) Bei Zahlungsverzug des Kunden behalt sich die TAK vor, den Datenaustausch mit der Zentralen Datenbank zu sperren.

(5) Nach Beendigung des Vertrages bleiben alle Daten in der AUK Plus Installation erhalten. Neuanlagen bzw. Anderungen der
vorhandenen Daten sind aber nicht mehr moglich.

§ 4 Zahlungsbedingungen

(1) Es gelten die vertraglich vereinbarten jahrlichen Entgelte. Bereits geleistete Zahlungen eines nach § 3 Absatz 1 beendeten AU Plus
Servicevertrages werden auf diesen Vertrag angerechnet.

(2) Die TAK ist zu einer angemessenen Anhebung des jahrlichen Entgelts nach schriftlicher Ankuindigung berechtigt. Betragt die Erhéhung des
Entgelts mehr als 10%, kann der Kunde das Vertragsverhaltnis mit einmonatiger Frist zum Tag des Inkrafttretens des neuen Entgelts
schriftlich kiindigen. Von dem Sonderkiindigungsrecht ausgenommen ist die bereits jetzt festgelegte Umstellung auf die regulédren Entgelte
nach Beendigung der Einflihrungsphase (gilt fiir Bestellungen bis 30.06.2021).

(3) Das Entgelt ist jeweils im Voraus fir ein Vertragsjahr rein netto Kasse, spatestens 14 Tage nach Rechnungsstellung, zur Zahlung fallig.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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§ 5 Haftung

(1) Jegliche Haftung der TAK wegen ihrer vertraglich geregelten Pflichten ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschrankt. Hat die TAK
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen flr einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlassig verursacht wurde, so haftet die TAK
beschrankt. Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Servicevertrag der TAK nach
seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfiillung die ordnungsgeméfe Durchfiihrung des Vertrages uberhaupt erst
ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmafig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

(2) Soweit die Haftung der TAK ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fiir die personliche Haftung der gesetzlichen Vertreter oder
Erfullungsgehilfen der TAK.

3

=

Die Haftungsbeschrankungen und -ausschliisse in den Absatzen 1 und 2 gelten nicht fiir Anspriiche wegen arglistigem Verhalten sowie bei
einer Haftung fiir garantierte Beschaffenheitsmerkmale, fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie fiir Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit.

8 6 Pflichten des Kunden

(1) Der Kunde hat fiir die Nutzung der AUK Plus-Software jederzeit (iber eine giiltige Anerkennung zur Durchfiihrung der
Abgasuntersuchung (AU/AUK) und/oder Gasanlagenprifung (GAP) zu verfigen und seine Teilnahme am QM-System des
Bundesinnungsverbands des Kfz-Handwerks aufrechtzuerhalten. Sobald der Kunde Uber keine gtiltige Anerkennung mehr verfugt oder
nicht mehr vertraglich in das QM-System des Bundesinnungsverbandes des Kfz-Handwerks eingebunden ist, hat er dies unverzuglich per
Fax der TAK anhand des Bescheides der zustandigen Anerkennungsstelle mitzuteilen.

(2) Eine Weitergabe der von der TAK per E-Mail erhaltenen Lizenzdatei sowie das dazugehdérende Kennwort an Dritte sind ausdriicklich
untersagt.

(3) Ist dem Kunden bekannt, dass nicht berechtigte Personen Zugang zu der Lizenzdatei und/oder dem zugehérigen Kennwort erhalten haben,
so hat er die TAK unverziglich Gber die in der AUK Plus-Software hinterlegten Anderungsanzeige, zu informieren.

(4) Der Kunde hat eine angemessene Sicherung seines Datenbestandes in geeigneter Form vorzunehmen und sicherzustellen, dass eine
zeitnahe und wirtschaftlich verniinftige Wiederherstellung von verloren gegangenen Daten gewahrleistet wird.

(5) Der Kunde darf die AUK Plus-Software zeitgleich nur einmal installieren. Wenn die AUK Plus-Software von mehreren )
Arbeitsstationen aufgerufen werden soll, kann dies im Rahmen einer Netzwerkinstallation erfolgen. Alternativ kann die AUK Plus-
Software auf einem Wechseldatentrager installiert und ausgefihrt werden.

8§ 7 Nutzungsrechte

Der Kunde erhlt ein Nutzungsrecht an den ihm von der TAK im Rahmen dieses Vertrages zur Verfiigung gestellten AUK Plus-Software.
Die TAK stellt den Kunden von Ansprichen frei, die von Dritten wegen der Benutzung dieser Software geltend gemacht werden kénnen.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Der Kunde darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der TAK auf Dritte (ibertragen. Die
TAK ist berechtigt, die Erfullung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag ganz oder teilweise einem geeignetem Fachunternehmen bzw.
Fachmann zu tbertragen.

(2) Anderungen oder Ergdnzungen zum Vertrag einschlieRlich Nebenabreden bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch fiir die Abbedingung des
Schriftformerfordernisses.

(3) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages beeintrachtigt nicht die Gultigkeit des Ubrigen Vertragsinhaltes.

(4) Ergeben sich in der praktischen Anwendung dieses Vertrages Liicken, welche die Vertriebspartner nicht vorhergesehen haben, oder wird
die Unwirksamkeit einer Regelung im Sinne von § 8 Absatz 3 dieses Vertrages rechtskraftig oder von beiden Vertragsparteien
Uibereinstimmend festgestellt, so verpflichten sie sich, diese Liicke oder unwirksame Regelung in sachlicher und am wirtschaftlichen Zweck
des Vertrages orientierter angemessener Weise auszufiillen bzw. zu ersetzen.

(4) Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der jeweils einschlagigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

(5) Gerichtsstand ist Bonn.
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DATENSCHUTZHINWEIS GEMAR ARTIKEL 13 und 14 DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DS-GVO) UND
EINWILLIGUNGSERKLARUNG DES KUNDEN ZU WERBEZWECKEN

Unser Unternehmen nimmt den Schutz der Kundendaten ernst. Der Schutz der individuellen Privatsphéare bei der Verarbeitung persénlicher
Daten ist fir uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschéftsprozessen mit hoher Aufmerksamkeit beriicksichtigen. Daher
informieren wir Sie nachstehend Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten und die lhnen zustehenden datenschutzrechtlichen
Anspriche und Rechte.

Datenkategorien und Datenherkunft

Mit der Bestellung senden Sie uns lhre Stammdaten und eine E-Mail-Adresse bzw. Mobilfunknummer. In dem Programm AUK Plus erfassen
Sie folgende Kategorien personenbezogener Daten:

- Stammdaten und Anerkennungen |hres Betriebes.

- Alle Priifmittel inkl. deren Uberpriifungen und zugeordneten Dokumenten.

- Alle Personen inkl. deren Schulungen und zugeordneten Dokumenten.

- Alle durchgefiihrten Prifungen (AU,AUK,GAP,GSP) inkl. der evtl. von einem Prufmittel importierten Rohdaten
(aktueller AU-Nachweis vom Tester (iber ASA-Schnittstelle).

Die in dem Programm erfassten personenbezogenen Daten werden auf direktem Wege mit der Zentralen Datenbank des Bundes-
innungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks abgeglichen. In der Zentralen Datenbank werden die Daten entweder von Ihnen selbst
oder von der fiir Ihr Unternehmen zustandigen Kfz-Innung hinterlegt.

Zweckbindung und Rechtsgrundlage

Der Abgleich der in AUK Plus erfassten Daten mit der Zentralen Datenbank erfolgt auf Grundlage lhrer Teilnahme an dem akkreditierten
Qualitatsmanagementsystems des Kraftfahrzeughandwerks nach DIN EN ISO/IEC 17020.

Die Verarbeitung der von Ihnen bei der Bestellung angegebenen Stammdaten sind zur ordnungsgemafRen Abwicklung des zugrunde
liegenden Vertragsverhaltnisses (Verwendung des Softwareprogramms AUK Plus) und soweit wir zu deren Erhebung gesetzlich verpflichtet
sind (z.B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegeniiber dem Finanzamt), erforderlich. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
beruht auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und ¢ DS-GVO. Die fur die Freischaltung angegebene E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer werden nur
fiir die Freischaltung von AUK Plus verwendet.

Soweit Sie zusatzlich in die Kontaktaufnahme fir Werbung einwilligen, dient die Verarbeitung der von lhnen angegebenen
personenbezogenen Daten der Kontaktaufnahme mit lhnen aus Griinden der Werbung. Hierin liegt auch das erforderliche berechtigte
Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung der Daten ist in diesem Fall Art 6 Abs. 1 lit f DSGVO.
Empfénger oder Kategorien von Empfangern

Innerhalb der TAK erhalten diejenigen Stellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lhre Daten, die diese zur Erfullung des Vertrages, fir
die Einhaltung etwaiger gesetzlicher Pflichten oder bei Einwilligung in Werbung zur Wahrung der berechtigten Interessen, benétigen.

Eine dartiberhinausgehende, Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht.

. Speicherdauer

lhre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies verniinftigerweise von uns als nétig erachtet wird, um
die unter Abschnitt Il. genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulassig ist. Wir speichern Ihre
personenbezogenen Daten, solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjahrungsfristen potentieller Rechtsanspriiche
noch nicht abgelaufen sind.

Datenschutzrechte des Kunden und Kontaktdaten

Sie kénnen von uns jederzeit Auskunft Uber Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten (Artikel 15 DS-GVO), deren
Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO), Léschung (Artikel 17 DS-GVO) oder Einschrankung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO) verlangen
sowie lhr Recht auf Datenlbertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO) geltend machen. Ebenfalls kdnnen Sie lhre ggf. in Abschnitt Il. erteilte
Einwilligungserklarung zu Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Griinden mit Wirkung fiir die Zukunft &ndern oder widerrufen (Artikel
7 Abs. 3 DS-GVO). Durch den Widerruf lhrer Einwilligungserklarung wird die RechtmaRigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berthrt.

Zur Ausibung lhrer vorgenannten Rechte wenden Sie sich bitte an eine der nachfolgenden Kontaktadressen:

Fir die Datenverarbeitung verantwortlich:

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Geschaftsfiihrer: Riidiger Semper

Franz-Lohe-StralRe 19

53129 Bonn

Fax: 0228 / 9127 — 159

E-Mail: info@tak.de

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
Datenschutzbeauftragter:

Stefan Laing Zertifizierter Datenschutzbeauftragter (TUV)
Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-StralRe 19

53129 Bonn

Fax: 0228 / 9127 — 159

E-Mail: datenschutzbeauftragter@kfzgewerbe.de

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehodrde zu.



_ YAH,
Kfz-INNUNG UNTERFRANKEN gé% KFZ-INNUNG

SANDACKER 10

97076 WURZBURG Sewens UNTERFRANKEN

» FAX-Bestellung 09 31 / 27 99 1-40 <

Bitte ausfiillen und mit dem GSP/GAP-Antrag
bei lhrer Innung einreichen!

Gassystemeinbaupriifung (GSP)
Gasanlagenpriifung (GAP)

GSP/GAP-Anerkennungsgebihr laut Gebuhrenordnung  205,- €
zzgl. Fahrtkostenpauschale 50,- €

darin enthalten:

e Anerkennungsverfahren

e GSP/GAP-Kennzeichnungsschild

e gesetzlich vorgeschriebener Betriebsbesuch

BY-7-07

GSP/GAP-Kontrollnummer

Firmenname

Stralle

Ort

Ort | Datum Unterschrift Betriebsinhaber | Geschaftsfihrer

Telefon: 0931 / 27991-0

eMail: info@kfz-innung-ufr.de




Gesellschaft zur Férderung des unterfrankischen Kfz-Gewerbes mbH

Sandacker 10
97076 Wiirzburg

» FAX-Bestellung 09 31 / 27 99 2-40 <

BESTELLUNG

Hiermit bestellen wir zusammen mit der GSP/GAP-Anerkennung:

Stiick Pragezange mit Prageeinsatz (mit Kennnummer)
(Geblihr fur Pragezange 39,- €)

Stick GAS-Nachweissiegel
Bitte bestellen Sie in 10-er Einheiten (z. B. 10-20-30 Stlick usw.)
(Gebuhr fur Mitglieder 3,05 €/Siegel — fur Nichtmitglieder 4,05 €/Siegel)

Alle Preise verstehen sich zuziiglich gesetzlicher MwsSt.

Uberpriifen Sie lhre Lieferung sofort auf Richtigkeit, spitere Reklamationen
konnen nicht mehr bearbeitet werden.

Firmenname

Stralle

Ort

(Ort | Datum) (Unterschrift Betriebsinhaber | Geschéftsfihrer)

Telefon: 0931 / 27992-0
eMail: info@kfz-innung-ufr.de

MBH



Formular wird nicht gesendet, nur zum
Ausfiillen und Drucken geeignet.

FAER

Kraftfahrt-Bundesamt
24932 Flensburg

Antrag auf Auskunft aus dem Fahreignungsregister

Ich beantrage, mir Auskunft Gber die zu meiner Person im Fahreignungsregister
gespeicherten Entscheidung(en) zu erteilen.

Geburtsdatum

Geburtsname Familienname (nur bei Abweichung vom Geburtsnamen)
Séamtliche Vornamen Geburtsort

Postleitzahl Wohnort

StraBe und Hausnummer

Als erforderlichen Identitatsnachweis fiige ich eine Kopie meines gliltigen
Personalausweises (Vorder- und Rickseite) oder meines Reisepasses bei.*

Datum, Unterschrift Antragsteller/in

oder

Als erforderlichen Identitatsnachweis habe ich meine Unterschrift von einer
siegelfiihrenden Stelle beglaubigen lassen.*

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Datum, Unterschrift Antragsteller/in

Die/der Beglaubigende hat sich von der Identitat der Antragstellerin/des
Antragstellers Uberzeugt. Die Unterschrift ist echt und wurde im Beisein
der/des Beglaubigenden vollzogen bzw. wird anerkannt. Die Beglaubigung
gilt nur zur Vorlage beim Kraftfahrt-Bundesamt.

Name der siegelfiihrenden Stelle, Ort, Datum und Unterschrift Dienstsiegelabdruck

FormularFAER_Mai2014_ohne.doc



SEPA-Lastschrift-Mandat

fiir wiederkehrende Zahlungen

Firmenstempel

Ich ermachtige die/den

v' Kfz-Innung Unterfranken
Sandéacker 10, 97076 Wiirzburg;
Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE18ZZ2Z00000274155
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt

v" GFK Gesellschaft zur Férderung des unterfrinkischen Kfz-
Gewerbes mbH, Sandacker 10, 97076 Wiirzburg;
Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE88ZZZ00000274156
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von den vorgenannten Gesellschaften auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulésen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der Zahlungsempfanger informiert mindestens 3 Tage vor Lastschrifteinzug mit der Pre-Notification
(i. d. R. der Rechnung) liber die genaue Zahlungsfalligkeit.

Vorname und Name bzw. Firmenbezeichnung (Kontoinhaber)

StralRe und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

__IDE__

Kreditinstitut (Name) (BIC)

DE | | I

IBAN

Ihre Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden
Sie unter: https://www.kfz-innung-ufr.de/datenschutzerklaerung.html

Ort, Datum Firmenstempel mit Unterschrift




Qualitdtsmanagementsystem des Kraftfahrzeughandwerks (QMS)
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Formblatt
Vertragliche Einbindung der Kfz-Werkstatt

Formblatt 5.1-1 "Vertragliche Einbindung der Kfz-Werkstatt"

Name, Vorname:

als Inhaber/gesetzlicher Vertreter (z. B. GmbH-Geschaftsfiihrer) der Kfz-Werkstatt

Name des Betriebes (Rechtsform):

(nachfolgend Vertragspartner genannt)

Stralle, PLZ, Ort:

Anerkennungsnummer: BY-7-07-
(z. B. NW-1-01-xxxx)

(sofern vorhanden, wird ansonsten von der Anerkennungsstelle vergeben)

1. Zur Durchfiihrung von amtlichen Werkstattuntersuchungen/-priifungen (Inspektionen) hat der Bundes-
innungsverband des  Kraftfahrzeughandwerks (BIV), Franz-Lohe-Strale 21, 53129 Bonn ein
Qualitatsmanagementsystem (QMS) nach DIN EN ISO/IEC 17020 eingerichtet. Das QMS dient der Erfiillung der
Rahmenbedingungen fir Inspektionen und soll von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
akkreditiert werden. Dies ermoglicht die Erstellung von Inspektionsnachweisen mit Akkreditierungssymbol.
Diesem System tritt der Vertragspartner bei.

2. In der Werkstatt des Vertragspartners werden durchgefiihrt:

Abgasuntersuchungen (AU/AUK)" Sicherheitspriifungen (SP)" Gasanlagenpriifungen (GAP)"

*) Zutreffendes ankreuzen

Zu diesem Zweck stellt der Vertragspartner die gemal den gesetzlichen Vorgaben zur technischen
Fahrzeugliberwachung sowie entsprechenden Vorgaben des Qualitdtsmanagementsystems (QMS)
erforderlichen Raumlichkeiten, Ausstattungen sowie qualifiziertes Personal (verantwortliche Person, Fachkrafte)
zur Verfugung. Der BIV bevollmachtigt zum Zwecke der Durchfiihrung der vorgenannten Inspektion(en) das
Personal des Vertragspartners (im Folgenden Inspektor genannt). Der Vertragspartner gewéahrleistet, dass das
Personal bei der Durchfiihrung der Inspektionen unparteilich, unabhangig, insbesondere wirtschaftlich nicht von
der Anzahl und dem Ergebnis der durchgefiihrten Inspektionen abhangig ist. Insofern stellt der Vertragspartner
den Inspektor fir die Durchfiihrung von Inspektionen unter Verzicht auf sein eigenes Weisungsrecht frei und
raumt dem BIV wahrend der Durchfiihrung der Inspektionen die Weisungsbefugnis iber den Inspektor ein. Die
im Betrieb des Vertragspartners durchgefiihrte(n) oben genannte(n) Inspektion(en) unterliegt/unterliegen dem
akkreditierten  Qualitdtsmanagementsystem sowie den Weisungen der Inspektionsstelle des
Kraftfahrzeughandwerks. Der Vertragspartner hat jederzeit einen Online-Zugang zum
Qualitatsmanagementhandbuch inklusive aller mitgeltenden Dokumente (Anlagen, Prozessbeschreibungen,
Anweisungen, Formblatter etc.), deren Anforderungen Bestandteil dieses Vertrages werden. Vom BIV
beauftragten Personen ist Zugang zu Betriebsgrundstiick und Geschaftsraumen sowie die Einsichtnahme von
Dokumenten im Rahmen der Priifung des Qualitdtsmanagementsystems zu gewahren.

3. Zur Durchfihrung der Inspektion(en) verwendet der Vertragspartner die von der Inspektionsstelle des
Kraftfahrzeughandwerks freigegebene, aktuelle Priifsoftware zwecks Ubermittlung von Fahrzeugdaten zur
Anforderung des mit einem falschungserschwerenden Merkmalen zu versehenden Nachweises/Priifprotokolls
Uber die Werkstattuntersuchung/-prifung.
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Qualitdtsmanagementsystem des Kraftfahrzeughandwerks (QMS)

Dok.: FB 5.1-1
Rev.: V10.0
Freigabe: 24.09.2020
Glltig ab: 01.10.2020

Formblatt
Vertragliche Einbindung der Kfz-Werkstatt

4. Der Vertragspartner ist berechtigt, die oben stehende(n) Inspektion(en) im Namen des Bundes-
innungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) unter Verwendung der zur Verfligung gestellten
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) gegenliber Dritten anzubieten. Der BIV erhebt fir seine
Inspektionsleistung kein Entgelt. Der Vertragspartner stellt sein Entgelt fur die Zurverfiigungstellung der
Raumlichkeiten, der Pruf-/Messgerdte, des Personals und fiir die Vorfiihrung des Inspektionsgegenstandes
(Fahrzeug) direkt dem Fahrzeughalter in Rechnung. Der BIV erhebt bis 30.06.2021 kein Entgelt fur die
Unterhaltung des QMS. Die Durchfihrung zusatzlicher Arbeiten am Inspektionsgegenstand (z. B.
Reparaturarbeiten) erfolgt ausschlieBlich unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen des
Vertragspartners und bedarf einer gesonderten Auftragserteilung des Kunden gegeniiber dem Vertragspartner.

5. Der Vertragspartner stellt den Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) von Anspriichen
Dritter frei, die aufgrund sorgfaltswidrigen Verhaltens des Inspektors, des betrieblichen Hilfspersonals, nicht
ordnungsgemaRer Beschaffenheit der Werkstatt und/oder Werkstattausristung entstanden sind. Zu diesem
Zweck hat der Vertragspartner den Abschluss einer Versicherung nachzuweisen und zu erkldren, diese
aufrechtzuerhalten. Gleiches gilt fiir die Abdeckung des Risikos der jeweiligen Inspektion. Dariiber hinaus stellt
der Vertragspartner den Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) von Anspriichen Dritter frei,
die aufgrund unsachgemaRer Behandlung des Fahrzeugs durch sonstiges betriebliches Personal oder
aullenstehende Personen entstanden sind.

6. Nach Zugang dieser Vereinbarung und Freischaltung der Prifsoftware ist der Vertragspartner berechtigt,
Werkstattuntersuchungen/-prifungen im Namen der Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks an
Kraftfahrzeugen durchzufiihren. Die Auftragserteilung hierzu erfolgt durch den Fahrzeughalter ausschliefRlich
unter Einbeziehung der vom BIV hierzu zur Verfligung gestellten Inspektionsbedingungen. Der Vertragspartner
kann seine Verpflichtungen gegeniber dem BIV mit einer Frist von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden
kiindigen. Eine Kiindigung fihrt zum Wegfall der Berechtigung zur Durchfihrung von amtlichen
Werkstattuntersuchungen/-prifungen, soweit der Vertragspartner nicht selbst in ein unabhangiges
Qualitdtsmanagementsystem seines Unternehmens eingegliedert ist, das mindestens den Anforderungen der
DIN EN ISO/IEC 17020 entspricht und dessen Erfiillung gegentiber der DAkkS nachgewiesen wurde. Dem BIV steht
ein  Klindigungsrecht aus wichtigem Grund zu, soweit der Vertragspartner gegen die im
Qualitdtsmanagementsystem des Kraftfahrzeuggewerbes (QMS) in seiner jeweils giiltigen Fassung
niedergelegten Qualitdtsanforderungen verstof8t und dies auch nach besonderem Hinweis nicht abstellt oder die
Anerkennung zur Durchfiihrung von amtlichen Werkstattuntersuchungen/-prifungen widerrufen wurde. Das
Recht zur auRerordentlichen Kiindigung besteht ebenfalls, wenn der Vertragspartner seine finanziellen
Verpflichtungen gegeniiber dem BIV auch nach vorheriger Aufforderung nicht erfullt.

7. Der Vertragspartner bestatigt mit der Unterschrift gleichzeitig auch die Verarbeitung der im Rahmen des
Qualitatsmanagementsystems erhobenen personenbezogenen Daten gemal den anliegenden und libergebenen
Datenschutzinformationen ein.

Ort, Datum Unterschrift Inhaber/gesetzlicher Vertreter der Kfz-Werkstatt

Anlage:

Inspektionsbedingungen des Bundesinnungsverbands (BIV) (FB 7.1-1)
Datenschutzinformationen (FB 7.1-2b)
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Qualitdtsmanagementsystem des Kraftfahrzeughandwerks (QMS)

Dok.. FB7.1-1 Formblatt

Rev.: V1.0
Datum: 15.05.2020

Inspektionsbedingungen des
Bundesinnungsverbands (BIV)

Inspektionsbedingungen
Stand: 03/2020

I. Allgemeines

1. Der Auftragnehmer ist der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV), der ein
Qualitatsmanagementsystem nach den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17020 betreibt. Der BIV ist fir die
ordnungsgemafe Durchfiihrung der Inspektionen (Abgasuntersuchung (AU), Abgasuntersuchung Kraftrader
(AUK), Gasanlagenprifung (GAP), Sicherheitspriifung (SP)) verantwortlich.

2. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der Auftragnehmer die beauftragte Inspektion (AU, AUK, GAP, SP)
ausfiihrt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, den Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten, wenn er
den Auftrag nicht annimmt.

3. Gegebenenfalls vorliegende Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung
und werden hiermit ausgeschlossen.

Il. Leistungsumfang

1. Die nachfolgenden Bedingungen gelten fiir die Durchfiihrung von Inspektionen (AU, AUK, GAP, SP) durch die
Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks.

2. Die Durchfiihrung der Inspektionen erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik unter
Berucksichtigung der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils geltenden Vorschriften.

3. Der Auftragnehmer gewdhrleistet den vertraulichen Umgang mit allen Informationen, die wahrend der
Ausfiihrung der Inspektion erhalten oder erstellt wurden.

11l. Haftung fiir Sachmangel

1. Eine Haftung fir Sachmangel besteht nur fir die in Abschnitt I. Ziffer 1 und Ziffer 2 ausdricklich in Auftrag
gegebene Inspektion. Der Auftragnehmer Glbernimmt mit der Durchfiihrung der Inspektion nicht gleichzeitig die
Gewahr flr die OrdnungsgemaRheit und Funktionsfahigkeit des begutachteten/gepriften Auftragsgegenstands
(Kraftfahrzeug).

2. Anspriche des Auftraggebers wegen Sachmaingeln verjdhren in einem Jahr ab Abnahme des
Auftragsgegenstandes. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
stehen ihm Sachméangelanspriiche nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehalt.

3. Die Verjahrungsverkirzung in Ziffer 2, Satz 1 gilt nicht fir Schdaden, die auf einer grob fahrldssigen oder
vorsatzlichen Verletzung von Pflichten des Auftragnehmers, seines jeweiligen gesetzlichen Vertreters oder seines
jeweiligen Erflillungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Korper oder Gesundheit.

4. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen fiir einen Schaden aufzukommen, der leicht
fahrlassig verursacht wurde, so haftet der Auftragnehmer beschrankt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Auftrag dem
Auftragnehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfiillung die ordnungsgemaRe
Durchfiihrung des Auftrags Gberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmaRig
vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden
begrenzt.

Ausgeschlossen ist die personliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erflllungsgehilfen und
Betriebsangehdorigen des Auftragnehmers fiir von ihnen durch leichte Fahrlassigkeit verursachte Schaden.
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Inspektionsbedingungen des
Bundesinnungsverbands (BIV)

Fir die vorgenannte Haftungsbeschriankung und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 3 dieses
Abschnitts entsprechend.

5. Unabhéangig von einem Verschulden des Auftragnehmers bleibt eine etwaige Haftung des Auftragnehmers bei
arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Ubernahme einer Garantie und nach dem Produkthaftungsgesetz
unberihrt.

6. Soll eine Mangelbeseitigung durchgefiihrt werden, gilt folgendes:

Anspriiche wegen Sachmangeln hat der Auftraggeber beim Auftragnehmer geltend zu machen. Bei miindlichen
Anzeigen handigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine schriftliche Bestadtigung liber den Eingang der
Anzeige aus.

IV. Haftung fiir sonstige Schaden

1. Die Haftung fur den Verlust von Geld und Wertsachen jeglicher Art, die nicht ausdriicklich in Verwahrung
genommen sind, ist ausgeschlossen.

2. Sonstige Anspriiche des Auftraggebers, die nicht in Abschnitt Ill. "Haftung fir Sachmangel" geregelt sind,
verjahren in der regelmaRigen Verjahrungsfrist.

3. Fur Schadensersatzanspriiche gegen den Auftragnehmer gelten die Regelungen in Abschnitt Ill. "Haftung fur
Sachmangel", Ziffer 4 und 5 entsprechend.

V. Vergiitung

Der Auftragnehmer erhebt fiir die Durchfiihrung der Inspektionen keine Vergiitung.

VI. Gerichtsstand

Flr sdmtliche gegenwadrtigen und zukinftigen Anspriiche aus der Geschaftsverbindung mit Kaufleuten ist
ausschlielicher Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der
Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

VII. Beschwerde-/ Einspruchsstelle

1. Der Auftraggeber kann bei Streitigkeiten aus diesem Auftrag die Beschwerde-/Einspruchsstelle des

Auftragnehmers anrufen. Die Anrufung muss unverziglich nach Kenntnis des Streitpunktes unter
http://beschwerdemanagement.inspektionsstelle-kfzhandwerk.de/ erfolgen.

2. Durch die Entscheidung der Beschwerde-/Einspruchsstelle wird der Rechtsweg nicht ausgeschlossen.

3. Die Anrufung der Beschwerde-/Einspruchsstelle ist ausgeschlossen, wenn bereits der Rechtsweg beschritten
ist. Wird der Rechtsweg wahrend eines Beschwerde-/Einspruchsverfahrens beschritten, stellt die Beschwerde-
/Einspruchsstelle ihre Tatigkeit ein.

4. Fur die Inanspruchnahme der Beschwerde-/Einspruchsstelle werden Kosten nicht erhoben.

VIII. Hinweis gemaR § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Der Auftragnehmer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im
Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.
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Freigabe: 24.09.2020 Datenschutzinformation fiir anerkannte
Glltig ab: 24.09.2020 Werkstatt

Datenschutzinformationen

Der Schutz Ihrer Privatsphare bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, das
wir mit hoher Aufmerksamkeit beriicksichtigen. Nachstehend informieren wir Sie (iber die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten und die lhnen zustehenden datenschutzrechtlichen Anspriiche und Rechte.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten

Fir die Datenverarbeitung verantwortlich ist:
Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV)
vertreten durch Herrn Dr. Axel Koblitz

Franz-Lohe-Stralle 21

53129 Bonn

E-Mail: info@inspektionsstelle-kfzhandwerk.de

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Bundesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks (BIV)
unter:

Datenschutzbeauftragter der Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks

Herr Stefan Laing

Franz-Lohe-StraRe 21

53129 Bonn

E-Mail: datenschutzbeauftragter@inspektionsstelle-kfzhandwerk.de

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) betreibt als Inspektionsstelle des
Kraftfahrzeughandwerks ein Qualitditsmanagementsystem zur Durchfiihrung amtlicher Untersuchungen in
anerkannten Kfz-Werkstatten. Zur Durchfiihrung der amtlichen Fahrzeuguntersuchung (derzeit AU, AUK, SP und
GAP) bedient sich der BIV des jeweils eingebundenen Personals der Landes(innungs)verbande, der Kfz-Innungen
sowie der verantwortlichen Personen (Inspektoren) der vertraglich eingebundenen Kfz-Werkstatten. Durch die
zustandige Anerkennungsstelle werden Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Bescheinigung liber die Handwerksrolleneintragung, Anerkennungsnummer, Anerkennungsstatus zur weiteren
Verarbeitung zuganglich gemacht. Diese Daten sind nach Nr. 6.2 Anlage Vlllc StVZO in einer Datenbank zu
speichern und dienen dem Nachweis gegeniiber der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS), die
Anforderungen eines Qualitdtsmanagementsystems nach DIN EN ISO/IEC 17020 zu erfiillen.

Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1c DS-GVO.

Zugang zu den vorstehenden Daten haben die berechtigten Personen innerhalb der Inspektionsstelle des
Kraftfahrzeughandwerks. Das gilt auch flir von uns eingesetzte externe Dienstleister fiir den technischen Support.
Darliber hinaus haben auch berechtigte Personen der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) Zugang zu den
Daten, sofern dies im Einzelfall im Rahmen des Qualitatsmanagementsystems erforderlich ist.

Die personenbezogenen Daten werden von uns so lange gespeichert, wie dies zur Erfullung der genannten
Zwecke erforderlich ist.

lhre Rechte

Sie kdonnen unter einer der o.g. Kontaktadressen jederzeit Auskunft (iber Ihre gespeicherten personen-
bezogenen Daten erhalten, deren Berichtigung, Léschung oder Einschrankung der Verarbeitung verlangen
sowie |hr Recht auf Dateniibertragbarkeit geltend machen.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstof3t oder lhre
datenschutzrechtlichen Anspriiche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kdnnen Sie sich darlber hinaus bei
einer Aufsichtsbehorde beschweren.
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zugleich verantwortliche Person fiir amtliche Untersuchungen/Priifungen i. S. d. StVZO

Erklarung der verantwortlichen Person (Inspektor)

Hiermit

erklare ich

(Name, Vorname)

als Inspektor fiir den/die Bereich(e)*) [ Abgasuntersuchungen(AU)

O Untersuchungen der Abgase an Kraftradern (AUK)
O Sicherheitsprifung (SP)
[0 Gasanlagenprufung (GAP)

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

in der Kfz-Werkstatt

dass ich

BY-7-07-

(Name, Anschrift, Anerkennungsnummer (z. B. NW-1-01-xxxx) — sofern vorhanden —
der vertraglich eingebundenen Kfz-Werkstatt)

amtliche Untersuchungen oder Prifungen nach Anlage Vllic und/oder Anlage XVlla StVZO (Werkstatt-
untersuchungen/-priifungen) entsprechend den Qualitdtsanforderungen der DIN EN ISO/IEC 17020 und dem
Qualitatsmanagementsystem des Bundesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) - niedergelegt im
Handbuch zum Qualitdtsmanagementsystem des Kraftfahrzeughandwerks ("QM-Handbuch") in seiner jeweils
glltigen Fassung - durchfiihren, dahingehenden Weisungen des BIV Folge leisten und im Falle eines Verstol3es
umgehend die Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks informieren werde,

die Vorschriften der Anlagen Vilic und XVlla StVZO sowie der flr die jeweiligen Werkstattuntersuchungen/ -
prifungen erlassenen Richtlinien beachten werde,

(soweit zutreffend) mir unterstellte Fachkrafte anweisen werde, vorgenannte Qualitatsanforderungen ebenfalls
einzuhalten,

Werkstattuntersuchungen/-priifungen unparteilich und unabhingig durchfiihren werde und nicht von der Zahl
und dem Ergebnis der durchgefiihrten Werkstattuntersuchungen/-priifungen wirtschaftlich abhangig bin,

Verschwiegenheit Uber die wahrend meiner Tatigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten auch nach
Beendigung des Beschaftigungsverhéltnisses zu wahren,

Anweisungen meines Arbeitgebers betreffend Werkstattuntersuchungen/-prifungen nicht Folge leisten werde,
soweit sie im Widerspruch zu Weisungen des BIV stehen und dessen Qualitditsmanagementsystem betreffen.

AulRerdem wurde ich darliber informiert, dass meine im Rahmen des Qualititsmanagementsystems erhobenen

personenbezogenen Daten - wie in den anliegenden Datenschutzinformationen beschrieben — aufgrund gesetzlicher

Bestimmungen verarbeitet und gespeichert werden.

Ort, Datum Unterschrift Inspektor (Vor- und Nachname)

Anlage: FB 7.1-2a ,,Datenschutzinformationen fiir eingebundenes Persona

Ill
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Personal

Datenschutzinformationen |

Der Schutz Ihrer Privatsphare bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir mit
hoher Aufmerksamkeit beriicksichtigen. Nachstehend informieren wir Sie iber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten und die Ilhnen zustehenden datenschutzrechtlichen Anspriiche und Rechte.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten

Fiir die Datenverarbeitung verantwortlich ist:
Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV)
vertreten durch Herrn Dr. Axel Koblitz

Franz-Lohe-StraRe 21

53129 Bonn

E-Mail: info@inspektionsstelle-kfzhandwerk.de

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten der Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks unter:
Datenschutzbeauftragter der Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks

Herr Stefan Laing, Franz-Lohe-StraRe 21, 53129 Bonn

E-Mail: datenschutzbeauftragter@inspektionsstelle-kfzhandwerk.de

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) betreibt als Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks
ein Qualitditsmanagementsystem zur Durchfiihrung amtlicher Untersuchungen in anerkannten Kfz-Werkstatten. Zur
Durchfiihrung der amtlichen Fahrzeuguntersuchung (AU, AUK, SP und GAP) bedient sich der BIV des jeweils eingebundenen
Personals der Landes(innungs)verbédnde, der Kfz-Innungen sowie der vertraglich eingebundenen Kfz-Werkstatten. Durch
die zustdndige Anerkennungsstelle werden vom eingebundenen Personal Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, der Qualifizierungsnachweis (z.B. Meister- / Gesellenbrief, vgl. Anforderungsprofile Anlagen A 6.1-1a-n)
sowie der QMS- und der AU-Schulungsnachweis zur weiteren Verarbeitung zugédnglich gemacht. Diese Daten sind nach Nr.
6.2 Anlage Vllic StVZO in einer Datenbank zu speichern und dienen dem Nachweis gegeniiber der Deutschen
Akkreditierungsstelle (DAkkS), die Anforderungen eines QMS nach DIN EN ISO/IEC 17020 zu erfullen.

Rechtsgrundlage flr die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1c DS-GVO.

Zugang zu den vorstehenden Daten haben die berechtigten Personen innerhalb der Inspektionsstelle des
Kraftfahrzeughandwerks. Dies umfasst neben dem Personal der Kfz-Innungen das Personal der Landes(innungs)verbiande
sowie des Bundesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks. Darliber hinaus haben auch berechtigte Personen der
DAkkS Zugang zu den Daten, sofern dies im Rahmen des Qualitdtsmanagementsystems erforderlich ist.

Die Erhebung der genannten Daten ist Voraussetzung um fiir die in die Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks tatig
werden zu konnen. Ansonsten kann der benannte Nachweis gegeniliber der DAkKkS nicht erfiillt werden. Die
personenbezogenen Daten werden von uns so lange gespeichert, wie dies zur Erflllung der genannten Zwecke erforderlich
ist.

lhre Rechte

Sie kénnen unter einer der o.g. Kontaktadressen jederzeit Auskunft Gber Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten
erhalten, deren Berichtigung, Loschung oder Einschriankung der Verarbeitung verlangen sowie |hr Recht auf
Dateniibertragbarkeit geltend machen.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung lhrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstofSt oder lhre
datenschutzrechtlichen Anspriiche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kénnen Sie sich dariiber hinaus bei einer
Aufsichtsbehorde beschweren.
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Hiermit vereinbart die Oberste Leitung der Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks mit

(Name, Vorname)

als Fachkraft fiir den/die Bereich(e)"

Abgasuntersuchungen (AU) Sicherheitsprifung (SP)

Untersuchungen der Abgase an Kraftradern (AUK) Gasanlagenprifung (GAP)

*) zutreffendes bitte ankreuzen

in der Kfz-Werkstatt

BY-7-07-

(Name, Anschrift, Anerkennungsnummer (z. B. NW-1-01-xxxx) - sofern vorhanden - der
vertraglich eingebundenen Kfz-Werkstatt)

folgende Pflichten im Rahmen seiner/ihrer Tatigkeit in den oben genannten Bereichen zu erfillen:

1. Werkstattuntersuchungen/-prifungen werden ausschlieBlich unter Aufsicht des Inspektors (verantwortliche
Person) durchgefiihrt,

2. Werkstattuntersuchungen/-prifungen sind unparteilich und unabhéngig durchzufiihren. Der Unterzeichner ist
nicht von der Zahl und dem Ergebnis der durchgefiihrten Werkstattuntersuchungen/-prifungen wirtschaftlich
abhangig,

3. Der Unterzeichner wahrt Verschwiegenheit Giber die wahrend seiner in den oben genannten Bereich(en) seiner
Tatigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten. Dies gilt auch nach Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses.

Die Vereinbarung besteht unter der auflosenden Bedingung des Fortbestehens des Beschaftigungsverhaltnisses in der
oben genannten Kfz-Werkstatt. Mit der nachfolgenden Unterschrift wird diese Vereinbarung von der Fachkraft
angenommen.

Gleichzeitig wird er/sie dariber informiert, dass seine/ihre im Rahmen des Qualitdtsmanagementsystems erhobenen
personenbezogenen Daten - wie in den anliegenden Datenschutzinformationen beschrieben — aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen verarbeitet und gespeichert werden.

Ort, Datum Unterschrift Fachkraft (Vor- und Nachname)

Anlage: FB 7.1-2a Datenschutzinformation fiir eingebundenes Personal
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Personal

Datenschutzinformationen

Der Schutz Ihrer Privatsphare bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir
mit hoher Aufmerksamkeit berlcksichtigen. Nachstehend informieren wir Sie Uber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Anspriiche und Rechte.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten

Fir die Datenverarbeitung verantwortlich ist:
Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV)
vertreten durch Herrn Dr. Axel Koblitz

Franz-Lohe-StraRe 21

53129 Bonn

E-Mail: info@inspektionsstelle-kfzhandwerk.de

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten der Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks unter:
Datenschutzbeauftragter der Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks

Herr Stefan Laing, Franz-Lohe-StraRe 21, 53129 Bonn

E-Mail: datenschutzbeauftragter@inspektionsstelle-kfzhandwerk.de

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Der Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) betreibt als Inspektionsstelle des
Kraftfahrzeughandwerks ein Qualitdtsmanagementsystem zur Durchfihrung amtlicher Untersuchungen in
anerkannten Kfz-Werkstatten. Zur Durchfiihrung der amtlichen Fahrzeuguntersuchung (AU, AUK, SP und GAP) bedient
sich der BIV des jeweils eingebundenen Personals der Landes(innungs)verbinde, der Kfz-Innungen sowie der
vertraglich eingebundenen Kfz-Werkstatten. Durch die zustéandige Anerkennungsstelle werden vom eingebundenen
Personal Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, der Qualifizierungsnachweis (z.B. Meister- /
Gesellenbrief, vgl. Anforderungsprofile Anlagen A 6.1-1a-n) sowie der QMS- und der AU-Schulungsnachweis zur
weiteren Verarbeitung zuganglich gemacht. Diese Daten sind nach Nr. 6.2 Anlage Vlllc StVZO in einer Datenbank zu
speichern und dienen dem Nachweis gegeniiber der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS), die Anforderungen
eines QMS nach DIN EN ISO/IEC 17020 zu erfillen.

Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1c DS-GVO.

Zugang zu den vorstehenden Daten haben die berechtigten Personen innerhalb der Inspektionsstelle des
Kraftfahrzeughandwerks. Dies umfasst neben dem Personal der Kfz-Innungen das Personal der
Landes(innungs)verbdande sowie des Bundesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks. Dartber hinaus haben
auch berechtigte Personen der DAkkS Zugang zu den Daten, sofern dies im Rahmen des Qualitatsmanagementsystems
erforderlich ist.

Die Erhebung der genannten Daten ist Voraussetzung um fiir die in die Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks
tatig werden zu konnen. Ansonsten kann der benannte Nachweis gegeniiber der DAKKS nicht erflllt werden. Die
personenbezogenen Daten werden von uns so lange gespeichert, wie dies zur Erfillung der genannten Zwecke
erforderlich ist.

lhre Rechte

Sie kénnen unter einer der o.g. Kontaktadressen jederzeit Auskunft Uber lhre gespeicherten personenbezogenen
Daten erhalten, deren Berichtigung, Loschung oder Einschrankung der Verarbeitung verlangen sowie |hr Recht auf
Dateniibertragbarkeit geltend machen.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung lhrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstoRt oder lhre
datenschutzrechtlichen Anspriiche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kénnen Sie sich dartiber hinaus bei einer
Aufsichtsbehoérde beschweren.

FB_7.1-2a_Datenschutzinformation_fuer_eingebundenes_Personal_24_09_2020_REV1.0.docx Seite 1von 1




	GSP GAP NEU.pdf
	Zu Ziffer 1.5 / 1.6
	Zu Ziffer 6


	Ansprechpartner: 
	Telefon 1: 
	Telefon 2: 
	Telefon 3: 
	Firmenstempel_2: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsname: 
	Familienname nur bei Abweichung vom Geburtsnamen: 
	Sämtliche Vornamen: 
	Geburtsort: 
	Postleitzahl: 
	Wohnort: 
	Straße und Hausnummer: 
	Firmenname und Anschrift: 
	Nummer der Betriebshaftpflichtversicherung: 
	EUR: 
	EUR_2: 
	Ort Datum_3: 
	Stempel u Unterschrift des Versicherungsunternehmens: 
	Vorname und Name bzw Firmenbezeichnung Kontoinhaber: 
	Straße und Hausnummer_2: 
	Postleitzahl und Ort: 
	Kreditinstitut Name: 
	Ort Datum_6: 
	Check Box138: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text52: 
	Text54: 
	Text66: 
	Text69: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text3: 
	Text58: 
	Text56: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text63: 
	Text61: 
	Stück Prägezange mit Prägeeinsatz mit Kennnummer: 
	Stück GASNachweissiegel: 
	Firmenname: 
	Straße: 
	Ort: 
	Ort  Datum: 
	Unterschrift Betriebsinhaber  Geschäftsführer: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Check Box11: Off
	Ort Datum: 
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Text14: 
	Text13: 
	Text12: 
	Text11: 
	Text15: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Firmenbezeichnung und Anschrift: 
	Rechnungsanschrift falls abweichend: 
	Anerkennungsnr: 
	Telefonnummer: 
	FaxNr: 
	EMailAdresse: 
	nein: Off
	ja in Innung: 
	Geschäftsführer: Off
	AUBeauftragter: Off
	GASBeauftragter: Off
	Name Vorname: 
	EMailAdresse_2: 
	Nummer Mobiltel: 
	alternativ FaxNr: 
	Modul AU: Off
	Modul GAS GAPGSP: Off
	Datum  Ort: 
	Unterschrift: 
	1: 
	2: 
	3: 
	der Antrag gestellt wird 1: 
	der Antrag gestellt wird 2: 
	der Antrag gestellt wird 3: 
	in der Handwerksrolle bei der Handwerkskammer: 
	verantwortlichen Personen: 
	eingetragen: 
	1_2: 
	2_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Name Vorname Anschrift Unterschrift: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off
	Kontrollkästchen28: Off
	Kontrollkästchen29: Off
	Kontrollkästchen30: Off
	Name: 
	Qualifikation: 
	Name_2: 
	Qualifikation_2: 
	Name Datum der ErstWiederholungsschulung: 
	Name Datum der ErstWiederholungsschulung_2: 
	Name FachkraftGPB: 
	Qualifikation_3: 
	Name FachkraftGPB_2: 
	Qualifikation_4: 
	Name_3: 
	Datum der ErstWiederholungsschulung: 
	Name_4: 
	Datum der ErstWiederholungsschulung_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	IchWir: 
	unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen: 
	den: 
	20: 
	Unterschriften derdes Antragstellers: 
	Kontrollkästchen31: Off
	Kontrollkästchen32: Off
	Kontrollkästchen33: Off
	Kontrollkästchen34: Off
	Kontrollkästchen35: Off
	Kontrollkästchen36: Off
	Kontrollkästchen37: Off
	Kontrollkästchen38: Off
	Kontrollkästchen39: Off
	Kontrollkästchen40: Off
	Kontrollkästchen41: Off
	Kontrollkästchen42: Off


